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Kurz informiert

▶▶ Aktuelle Gesetzgebung
Änderung des unpfändbaren Betrags: Hier tut sich Wesentliches 

| Anträge auf Änderung des unpfändbaren Betrags spielen eine große Rol-
le. Wie der notwendige Lebensunterhalt des Vollstreckungsschuldners 
nach § 850f Abs. 1 Buchst. a ZPO zu berechnen ist und ob in die Berechnung 
nur Personen einzustellen sind, denen der Schuldner entsprechend § 850c 
Abs. 1 S. 2 ZPO aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift Unterhalt gewährt, 
oder ob jede Person bei der Vergleichsberechnung zu berücksichtigen ist, 
„denen er Unterhalt zu gewähren hat“, also auch aufgrund einer vertragli-
chen oder einer anderen als in § 850c Abs. 1 S. 2 ZPO genannten gesetzli-
chen Verpflichtung, ist streitig. Vor allem ist streitig, ob in Fällen, in denen 
Einkommen des Vollstreckungsschuldners bei der Berechnung der Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II einem Mit-
glied einer Bedarfsgemeinschaft nach § 9 Abs. 2 S. 1 SGB II zugerechnet 
wird, in der Vergleichsberechnung diese Person zu berücksichtigen ist. Der 
BGH (VE 18, 131) hat diese Fragen nicht beantwortet. |

Durch das Pfändungsschutzkonto-Fortentwicklungsgesetz (PKoFoG; BGBl. 
20, 2466) wird § 850f Abs. 1 Nr. 1 ZPO ab dem 1.12.21 (bis dahin: § 850f Abs. 1 
Buchst. a ZPO) eine kleine Änderung erhalten. Diese wird aber zugunsten der 
Gläubiger erhebliche Auswirkungen haben. 

▶◼ im Wortlaut: § 850f Abs. 1 nr. 1 zPo ab 1.12.21

(1) Das Vollstreckungsgericht kann dem Schuldner auf Antrag von dem nach den 
Bestimmungen der §§ 850c, 850d und 850i pfändbaren Teil seines Arbeitsein-
kommens einen Teil belassen, wenn 

1.  der Schuldner nachweist, dass bei Anwendung der Pfändungsfreigrenzen ent-
sprechend § 850c der notwendige Lebensunterhalt im Sinne des Dritten und 
Vierten Kapitels des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder nach Kapitel 3 
Abschnitt 2 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch für sich und für die Perso-
nen, denen er gesetzlich zum Unterhalt verpflichtet ist, nicht gedeckt ist.

Beachten Sie | Hierdurch dürfte der dargelegte Streit zugunsten von Gläubi-
gern ein Ende finden. Denn § 850f Abs. 1 Nr. 1 ZPO verlangt künftig nur eine 
lediglich rechtliche – nicht moralische – Unterhaltspflicht und setzt nicht 
mehr voraus, dass Unterhalt auch tatsächlich geleistet wird, sondern viel-
mehr, dass nur eine gesetzliche Verpflichtung zum Unterhalt besteht. 

Damit ist ebenfalls eine analoge Anwendung auf faktische Unterhaltspflich-
ten in Gestalt einer sozialrechtlichen Einbeziehung in eine Bedarfsgemein-
schaft ausgeschlossen.
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Praxiswissen auf den Punkt gebracht.

Das Verkehrsrecht ist schnelllebig, die Rechtsprechung 
ausufernd. Und nur, wer die richtigen Tipps und Kniffe 
kennt, kann seine Mandanten gegen Vorwürfe der 
Bußgeldbehörden und der Staatsanwaltschaft optimal 
vertreten. Die neue Webinar-Reihe fasst die aktuellen 
Entwicklungen für Sie zusammen und gibt Ihnen direkt 
umsetzbare Praxistipps für Ihre Mandate. 

Ihre Vorteile bei den IWW-Webinaren

•  Regelmäßiges Wissens-Update einmal 
im Quartal (Einstieg jederzeit).

•  Durch die Teilnahme an einzelnen Webinaren 
wählen Sie Ihre Themen gezielt aus.

•  Mit der Entscheidung für eine Webinar-Reihe
sparen Sie über 80,00 Euro pro Jahr.

•  Kommunikation zwischen Teilnehmern 
und Referenten akustisch und per Chat.

•  Sie sparen Zeit und Geld, denn Reiseaufwand 
und -kosten entfallen.

IWW-Webinare

Verkehrsrecht
Aktuelle Strategien 
für Verkehrsstrafverteidiger

Referent
Leif Hermann Kroll, 
Rechtsanwalt und Fachanwalt 
für Verkehrsrecht

Teilnehmerkreis
Fachanwälte für Verkehrsrecht, 
Rechtsanwälte

Termine
27.04.2021, 08.06.2021, 
07.09.2021, 07.12.2021

jeweils 14:00 ― 16:45 Uhr

Teilnahmegebühr
bei Einzelbuchung 120,00 €,
im Abonnement 
(4 Termine in 12 Monaten) 
99,00 € pro Termin
alle Preise zzgl. USt.
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Leif Hermann Kroll

Ich liefere Ihnen das Rüstzeug für 

„Ob Straf- oder Bußgeldverfahren:

die erfolgreiche Mandatsbearbeitung!“

Ich liefere Ihnen das Rüstzeug für 

„Ob Straf- oder Bußgeldverfahren:

die erfolgreiche Mandatsbearbeitung!“

2,5 Stunden nach 
§15 FAO pro Webinar

Anmeldung und 
aktuelles Programm 
unter iww.de/s2377
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